
Für alle Steuerpflichtigen 
 
 
Regelung der steuerlichen Behandlung von 
verbilligten Mietverhältnissen (an Angehöri-
ge) 
	

Wird eine Wohnung zu einem verbilligten Mietpreis 
– etwa an Angehörige – vermietet, kann der Vermie-
ter alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Wohnung – unter weiteren Voraussetzungen – in 
voller Höhe als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung absetzen. Voraus-
setzung hierfür war bis 2004, dass die vereinbarte 
Miete mindestens 56 % (vorher 50 %) der ortsübli-
chen Miete betrug. 
 
Bereits 2003 hatte der Bundesfinanzhof jedoch ent-
schieden, dass der volle Werbungskostenabzug „oh-
ne weitere Prüfungen“ nur dann möglich ist, wenn 
die vereinbarte Miete mindestens 75 % der Markt-
miete beträgt. Bei einer Miete zwischen 56 und 75 
% müsse ermittelt werden, ob über einen Zeitraum 
von 30 Jahren aus der verbilligten Vermietung ins-
gesamt ein Totalüberschuss erzielt werden kann.  
 
Das Steuervereinfachungsgesetz 2011 führte – ab 
dem 1.1.2012 – eine Änderung herbei, die die ver-
billigte Vermietung einer Wohnung bereits dann als 
„vollentgeltlich“ ansieht, wenn die Miete mindestens 
2/3 der ortsüblichen Miete beträgt. Danach berechtigt 
eine über diesen Betrag hinausgehende Miete zum 
vollen Werbungskostenabzug der entsprechenden 
Aufwendungen. Liegen die monatlichen Mietein-

nahmen unter der 2/3-Grenze, führt das zu einer 
zwangsweisen anteiligen Kürzung der abzugsfähi-
gen Werbungskosten. 
 
Anmerkung: Prüfen Sie in regelmäßigen Abstän-
den, dass die vereinbarte Miete angepasst wird, da-
mit der volle Werbungskostenabzug erhalten bleibt.  
	
 
Nachweis der Zwangsläufigkeit  
von Aufwendungen im Krankheitsfall 
	

Die Einkommensteuer wird auf Antrag ermäßigt, 
wenn einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere 
Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der 
Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, 
gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Fami-
lienstands erwachsen (sog. außergewöhnliche Belas-
tung).  
 
Hierzu können auch Aufwendungen im Krankheits-
fall gehören. Bestimmte Krankheitskosten, bei de-
nen die medizinische Notwendigkeit nicht offen-
sichtlich ist, dürfen allerdings nur noch berücksich-
tigt werden, wenn der Steuerpflichtige ihre Zwangs-

läufigkeit im Vorfeld – z. B. durch ein amtsärztli-
ches Gutachten – nachweist.  
 
Eine entsprechende gesetzliche Regelung hat der 
Gesetzgeber durch das Steuervereinfachungsgesetz 
2011 eingeführt. Er hat damit auf die Änderung ei-
ner langjährigen Rechtsprechung reagiert.  
 
Der Bundesfinanzhof hatte 2010 dem seit jeher ver-
langten formellen Nachweis mangels einer gesetzli-
chen Grundlage eine Absage erteilt. Er hat jetzt je-
doch mit Urteil vom 19.4.2012 entschieden, dass die 
vom Gesetzgeber eingeführten formellen Anforde-
rungen an den Nachweis bestimmter Krankheitskos-
ten (für deren Anerkennung als außergewöhnliche 
Belastung) verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den sind. Auch der Umstand, dass die neuen Nach-
weisregelungen rückwirkend in allen noch offenen 
Fällen anzuwenden sind, ist verfassungsrechtlich 
unbedenklich; darin liegt nach seiner Auffassung 
keine unzulässige Rückwirkung. 
 
Anmerkung: Es wird also nach wie vor notwendig 
sein, entsprechende Belege zu sammeln, um die er-
forderlichen Nachweise zu erbringen. 
	
	
Regelung beim Kindergeld/-freibetrag durch 
den Wegfall der Einkünftegrenze bei volljäh-
rigen Kindern 
	
Nach der Rechtslage bis 31.12.2011 werden die 
steuerlichen Freibeträge für Kinder bzw. das Kin-
dergeld nur gewährt, wenn volljährige Kinder nicht 
über eigene Einkünfte und Bezüge, die zur Bestrei-
tung des Unterhalts oder der Berufsausbildung be-
stimmt oder geeignet sind, von mehr als 8.004 € ver-
fügen. Diese Einkünfte- und Bezügegrenze ist seit 
dem 1.1.2012 entfallen. 
 
Ab dem 1.1.2012 bleibt jedoch eine Erwerbstä-
tigkeit nur noch bis zum Abschluss der ersten 
Berufsausbildung eines Kindes außer Betracht.  
 
Der Besuch einer allgemein bildenden Schule gilt 
dabei nicht bereits als erstmalige Berufsausbildung. 
Es wird typisierend davon ausgegangen, dass eine 
Ausbildung in der Regel mit einer Prüfung abge-
schlossen wird. Volljährige Kinder, die für einen 
Beruf ausgebildet werden und das 25.  Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, werden daher bis zum 
Abschluss einer erstmaligen berufsqualifizierenden 
Ausbildungsmaßnahme ohne weitere Voraussetzun-
gen berücksichtigt. 
 
Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung 
wird widerlegbar vermutet, dass das Kind in der La-



ge ist, sich selbst zu unterhalten, und wird somit 
auch beim Kindergeld und Kinderfreibetrag nicht 
mehr berücksichtigt. Die Vermutung gilt durch den 
Nachweis als widerlegt, dass das Kind sich in einer 
weiteren Berufsausbildung befindet und tatsächlich 
keiner (schädlichen) Erwerbstätigkeit nachgeht, die 
Zeit und Arbeitskraft des Kindes überwiegend in 
Anspruch nimmt. Eine Erwerbstätigkeit gilt dann als 
unschädlich, wenn die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit 20 Stunden unterschreitet oder ein ge-
ringfügiges Beschäftigungsverhältnis bzw. ein sog. 
Ein-Euro-Job vorliegt. 
 
Begünstigt sind auch Ausbildungsgänge (z. B. Be-
such von Abendschulen, Fernstudium), die neben 
einer (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit ohne eine vorher-
gehende Berufsausbildung durchgeführt werden. 
Durch eine Begünstigung dieser Fälle wird auch 
dem sozialpolitischen Aspekt Rechnung getragen, 
dass insbesondere Kinder aus Familien mit geringem 
Einkommen hiervon erfasst werden. 
 
Befindet sich ein volljähriges Kind in einer Über-
gangszeit oder kann eine Berufsausbildung mangels 
Ausbildungsplatzes nicht begonnen oder fortgesetzt 
werden, wird das Kind nach Abschluss einer Be-
rufsausbildung ebenfalls nur dann steuerlich berück-
sichtigt, wenn es nicht überwiegend erwerbstätig ist. 
Die Regelungen zur Berücksichtigung von behinder-
ten Kindern bleiben unverändert. 
	
 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 
auch für Kinder als Sonderausgabe absetz-
bar 
 
Mit der Einführung des Bürgerentlastungsgesetzes, 
das sich bereits seit 2010 auswirkt, können Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung, die einer 
Grund- bzw. Basisabsicherung dienen, steuerlich 
besser berücksichtigt werden.  
 
Was manche jedoch übersehen: Auch die Basis-
beiträge der Kinder können steuerlich als Son-
derausgaben geltend gemacht werden. Dies gilt in 
allen Fällen, in denen die Eltern einen Anspruch auf 
Kindergeld oder den Kinderfreibetrag haben und un-
terhaltspflichtig sind. Vor allem Eltern, deren Kin-
der sich in der Ausbildung befinden und meist selbst 
Versicherungsnehmer sind, profitieren hiervon. 
Wenn die Eltern die Kinder finanziell unterstützen, 
werden die Versicherungsbeiträge wie Kosten der 
Eltern behandelt.  
 
Für den Sonderausgabenabzug bei den Eltern genügt 
es, wenn diese ihrer Unterhaltsverpflichtung nach-
kommen. Dabei kommt es grundsätzlich nicht da-
rauf an, ob die Beiträge zur Kranken- und Pflege-
versicherung des Kindes tatsächlich von den Eltern 
gezahlt oder erstattet werden. Die Gewährung von 
Sachunterhalt (wie Unterhalt und Verpflegung) ist 

ausreichend. Die Beiträge zur Kranken- und Pflege-
versicherung dürfen aber nur einmal berücksichtigt 
werden, entweder bei den Eltern, den Kindern oder 
auf beide – nach nachvollziehbaren Kriterien – ver-
teilt. 
	
 
Keine Anwendung der 1-%-Regelung bei 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßi-
ger Arbeitsstätte 
 
Mit Urteil vom 6.10.2011 kam der Bundesfinanzhof 
(BFH) zu dem Entschluss, dass die 1-%-Regelung 
nicht anwendbar ist, wenn der Arbeitnehmer ein 
betriebliches Fahrzeug – lediglich für betriebli-
che Zwecke sowie für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte – nutzt. 
 
Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unent-
geltlich oder verbilligt einen Dienstwagen auch zur 
privaten Nutzung, führt dies nach der ständigen 
Rechtsprechung des BFH zu einem steuerbaren Nut-
zungsvorteil des Arbeitnehmers, der als Arbeitslohn 
zu erfassen ist. Der Vorteil ist entweder anhand des 
Fahrtenbuchs oder, wenn ein Fahrtenbuch nicht ge-
führt wird, nach der 1-%-Regelung zu bewerten.  
 
Im Streitfall standen einem Autoverkäufer Firmen-
wagen für Probe- und Vorführfahrten zur Verfü-
gung. Darüber hinaus durfte er diese Wagen auch 
für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
nutzen. Ein Fahrtenbuch führte der Steuerpflichtige 
nicht. Das Finanzamt ging deshalb davon aus, dass 
die 1-%-Regelung anzuwenden sei.  
 
Der BFH kam in seinem Urteil jedoch zu dem Fazit, 
dass die Nutzung eines Fahrzeugs für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte keine pri-
vate Nutzung darstellt, denn der Gesetzgeber hat 
diese Fahrten der Erwerbssphäre zugeordnet.  
 
 
Mindestanforderungen für ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch  
 
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss insbeson-
dere Datum und Ziel der jeweiligen Fahrten auswei-
sen. Diesen Anforderungen wurden nach einem Ur-
teil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 1.3.2012 
nicht entsprochen, wenn als Fahrtziele jeweils nur 
Straßennamen angegeben sind, auch wenn diese 
Angaben anhand nachträglich erstellter Auflistungen 
präzisiert werden. 
 
Im entschiedenen Fall hatte eine GmbH ihrem Ge-
sellschafter-Geschäftsführer F einen Dienstwagen 
überlassen. Sie begehrte im Rahmen der von ihr als 
Arbeitgeberin durchzuführenden Lohnsteueranmel-
dung, den für die Dienstwagenüberlassung anzuset-
zenden geldwerten Vorteil nicht mit der 1-%-
Regelung, sondern auf Grundlage von Fahrtenbü-



chern zu versteuern. Die Fahrtenbücher wiesen al-
lerdings neben dem jeweiligen Datum zumeist nur 
Ortsangaben auf (z. B. „F – A-Straße – F“, „F – B-
Straße – F“), gelegentlich auch die Namen von 
Kunden oder Angaben zum Zweck der Fahrt (z. B. 
„F – Tanken – F“), außerdem den Kilometerstand 
nach Beendigung der Fahrt und die jeweils gefahre-
nen Tageskilometer. Diese Angaben ergänzte die 
GmbH nachträglich durch eine Auflistung, die sie 
auf Grundlage eines von F handschriftlich geführten 
Tageskalenders erstellt hatte. Diese Auflistung ent-
hielt Datum, Standort und Kilometerstand des Fahr-
zeugs zu Beginn der Fahrt, sowie den Grund und 
das Ziel der Fahrt.  
 
Während das Finanzamt das Fahrtenbuch als nicht 
ordnungsgemäß beurteilte, war die dagegen vor dem 
Finanzgericht erhobene Klage erfolgreich. Das Fi-
nanzgericht hielt das Fahrtenbuch für ordnungsge-
mäß. Die Kombination aus handschriftlich in einem 
geschlossenen Buch eingetragenen Daten und der 
zusätzlichen, per Computerdatei erstellten erläutern-
den Auflistung reichte nach seiner Auffassung noch 
aus, um den anzusetzenden geldwerten Vorteil indi-
viduell zu berechnen. 
 
Die dagegen gerichtete Revision des Finanzamts 
beim BFH war erfolgreich. Er verwarf das Fahrten-
buch als nicht ordnungsgemäß, weil die Fahrten da-
rin nicht vollständig aufgezeichnet sind. Eine voll-
ständige Aufzeichnung verlangt grundsätzlich 
Angaben zu Ausgangs- und Endpunkt jeder ein-
zelnen Fahrt im Fahrtenbuch selbst. Dem genüg-
ten die Angaben im Streitfall nicht, da sich aus 
ihnen weder die Zieladresse noch der konkret be-
suchte Kunde ergaben. Bei dieser Art der Aufzeich-
nung waren weder Vollständigkeit noch Richtigkeit 
der Eintragungen gewährleistet. Angesichts dessen 
konnte es auch nicht ausreichen, die fehlenden 
Angaben durch eine erst nachträglich erstellte 
Auflistung nachzuholen. 
	
	
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte: Längerer Arbeitsweg kann günstiger 
sein 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) konkretisierte mit zwei 
Urteilen vom 16.11.2011, unter welchen Vorausset-
zungen die Entfernungspauschale für einen längeren 
als den kürzesten Weg zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte in Anspruch genommen werden kann. 
Grundsätzlich kann die Entfernungspauschale 
nur für die kürzeste Entfernung beansprucht 
werden. Etwas anderes gilt aber, wenn eine ande-
re Verbindung „offensichtlich verkehrsgünsti-
ger“ ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig be-
nutzt wird.  
 

In seinen Entscheidungen stellt der BFH nunmehr 
fest, dass eine Mindestzeitersparnis von 20 Minuten 
nicht stets erforderlich ist. Vielmehr sind alle Um-
stände des Einzelfalls, wie z. B. die Streckenfüh-
rung, die Schaltung von Ampeln o. Ä. in die Beur-
teilung einzubeziehen. Eine Straßenverbindung kann 
auch dann „offensichtlich verkehrsgünstiger“ sein, 
wenn bei ihrer Benutzung nur eine geringe Zeiter-
sparnis zu erwarten ist.  
 
Anmerkung: Der BFH stellt zudem klar, dass nur 
die tatsächlich benutzte Straßenverbindung in Be-
tracht kommt. Eine bloß mögliche, aber vom Steu-
erpflichtigen nicht benutzte Straßenverbindung kann 
der Berechnung der Entfernungspauschale nicht zu-
grunde gelegt werden. 
 
 
Regelmäßige Arbeitsstätte bei  
mehreren Tätigkeitsstätten 
 
1. Arbeitnehmer: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
in seinen Urteilen vom 9.6.2011 zur regelmäßigen 
Arbeitsstätte bei mehreren Tätigkeitsstätten ent-
schieden, dass ein Arbeitnehmer nicht mehr als 
eine regelmäßige Arbeitsstätte je Arbeitsverhält-
nis innehaben kann (Rechtsprechungsänderung). 
In Fällen, in denen bisher mehrere regelmäßige Ar-
beitsstätten angenommen wurden, ist die Entfer-
nungspauschale nunmehr nur für Fahrten zwischen 
Wohnung und einer regelmäßigen Arbeitsstätte an-
zusetzen. Für die übrigen Fahrten können Wer-
bungskosten nach den Grundsätzen einer Aus-
wärtstätigkeit geltend gemacht werden. 
 
Die Finanzverwaltung geht von einer regelmäßigen 
Arbeitsstätte aus, wenn der Arbeitnehmer aufgrund 
der dienstrechtlichen/arbeitsvertraglichen Festle-
gungen einer betrieblichen Einrichtung des Arbeit-
gebers dauerhaft zugeordnet ist oder in einer be-
trieblichen Einrichtung des Arbeitgebers 
	

 arbeitstäglich, 
 je Arbeitswoche einen vollen Arbeitstag oder 
 mindestens 20 % seiner vereinbarten regelmäßi-

gen Arbeitszeit tätig werden soll. 
	

Wird im Einzelfall hiervon abweichend geltend ge-
macht, dass eine andere betriebliche Einrichtung des 
Arbeitgebers eine regelmäßige Arbeitsstätte ist oder 
keine regelmäßige Arbeitsstätte vorliegt, muss das 
anhand des inhaltlichen (qualitativen) Schwerpunk-
tes der beruflichen Tätigkeit nachgewiesen oder 
glaubhaft gemacht werden. 
 
Anmerkung: Mit dem „Gesetz zur Änderung und 
Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und 
des steuerlichen Reisekostenrechts“ will der Gesetz-
geber im Bereich der Fahrtkosten bei Fahrten zur 
sog. regelmäßigen Arbeitsstätte gesetzlich festlegen, 
dass es höchstens noch eine Tätigkeitsstätte je 
Dienstverhältnis gibt, deren Bestimmung durch den 



Arbeitgeber oder anhand von „quantitativen Ele-
menten“ (neuer Begriff: „erste Tätigkeitsstätte“), 
statt der vom Bundesfinanzhof verwendeten „quali-
tativen Elemente“ erfolgt.  
 
2. Selbstständige: Das Finanzgericht Baden-
Württemberg (FG) hat mit Urteil vom 27.10.2011 
entschieden, dass auch ein Selbstständiger nur eine 
Betriebsstätte haben kann. Entsprechend ließ es die 
Aufwendungen für Fahrten zu verschiedenen Tätig-
keitsstätten als unbeschränkt abzugsfähige Reisekos-
ten zum steuerlichen Ansatz zu. 
 
In seiner Begründung bezieht sich das FG auf das o. 
g. Urteil des BFH, in dem er entschieden habe, dass 
Arbeitnehmer nur eine Arbeitsstätte haben können. 
Das trifft nach Auffassung des FG auch auf selbst-
ständig Tätige zu. Verfassungsrechtlich sei eine 
Gleichbehandlung von Arbeitnehmern und übrigen 
Steuerpflichtigen geboten. 
 
Anmerkung: Das Finanzgericht ließ in seinem Ur-
teil die Revision zu, die das Finanzamt zwischen-
zeitlich eingelegt hat. 
	
 
Eigener Hausstand bei doppelter  
Haushaltsführung auch bei kostenfreier 
Überlassung 
 
Notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeit-
nehmer wegen einer aus beruflichem Anlass be-
gründeten doppelten Haushaltsführung entstehen, 
sind Werbungskosten. Eine doppelte Haushaltsfüh-
rung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb 
des Ortes, in dem er einen „eigenen Hausstand“ un-
terhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungs-
ort wohnt. Dies gilt grundsätzlich auch für einen al-
leinstehenden Arbeitnehmer.  
 
Hausstand im Sinne des Einkommensteuergesetzes 
ist der Haushalt, den der Arbeitnehmer am Lebens-
mittelpunkt führt, also sein Erst- oder Haupthaus-
halt. Bei einem alleinstehenden Arbeitnehmer ist 
entscheidend, dass er sich in dem Haushalt, im We-
sentlichen nur unterbrochen durch die arbeits- und 
urlaubsbedingte Abwesenheit, aufhält; denn allein 
das Vorhalten einer Wohnung für gelegentliche Be-
suche oder für Ferienaufenthalte ist noch nicht als 
Unterhalten eines Hausstands zu bewerten. Eben-
falls wird ein eigener Hausstand nicht unterhalten, 
wenn der Arbeitnehmer die Haushaltsführung nicht 
zumindest mitbestimmt, sondern nur in einen frem-
den Haushalt – etwa in den der Eltern oder als Gast 
– eingegliedert ist. Dann liegt keine eigene Haus-
haltsführung vor. 
 
Insbesondere dann, wenn dem Arbeitnehmer die 
Wohnung – z. B. durch die Eltern – unentgeltlich 
überlassen wird, muss das Finanzamt prüfen, ob der 
Arbeitnehmer einen eigenen Hausstand unterhält 

oder in einen fremden eingegliedert ist. Zwischen 
dem Unterhalten eines eigenen Haushalts und der 
Frage, wer die Kosten dafür trägt, ist zu unterschei-
den. Es ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
in seinem Urteil vom 28.3.2012 deshalb nicht 
ausgeschlossen, dass ein alleinstehender Steuer-
pflichtiger auch dann einen eigenen Haushalt un-
terhält, wenn nicht er selbst, sondern Dritte für 
diese Kosten aufkommen.   
 
 
Bundesfinanzhof konkretisiert den Wer-
bungskostenabzug bei Teilnahme  
an „Auslandsgruppenreisen“ 
 
Aufwendungen für der beruflichen Fortbildung die-
nenden Reisen sind als Werbungskosten abziehbar, 
wenn sie beruflich veranlasst sind. Nach der frühe-
ren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
setzte der Abzug von Reisekosten als Werbungskos-
ten voraus, dass die Reise ausschließlich oder nahe-
zu ausschließlich der beruflichen Sphäre zuzuordnen 
ist.  
  
Nach dem Beschluss des Großen Senats des BFH 
steht einer Aufteilung von gemischt veranlassten, 
aber anhand ihrer beruflichen und privaten Anteile 
trennbaren Reisekosten nichts entgegen. Sind beruf-
liche und private Veranlassungsbeiträge einer Reise 
jeweils nicht von untergeordneter Bedeutung, 
kommt ein Abzug der auf den beruflich veranlassten 
Anteil entfallenden Aufwendungen in Betracht. 
 
Bei „Auslandsgruppenreisen“ ist neben einer fachli-
chen Organisation daher für eine berufliche Veran-
lassung vor allem maßgebend, dass das Programm 
auf die besonderen beruflichen Bedürfnisse der 
Teilnehmer zugeschnitten und der Teilnehmerkreis 
im Wesentlichen gleichartig (homogen) ist. Von Be-
deutung ist auch, ob die Teilnahme freiwillig ist o-
der ob der Steuerpflichtige einer Dienstpflicht nach-
kommt. Kann die berufliche Veranlassung einer 
Reise nicht festgestellt werden, so gehen Zweifel zu-
lasten des Steuerpflichtigen.  
 
Wird eine Reise durch einen Fachverband ange-
boten und beworben, dann jedoch im Wesentli-
chen durch einen kommerziellen Reiseveranstal-
ter durchgeführt, so wird ein Werbungskosten-
abzug regelmäßig ausscheiden, wenn die Reise 
nach Programm und Ablauf einer allgemeinbil-
denden Studienreise entspricht.  
	
 
Behandlung der Instandhaltungsrücklage 
bei Wohnungseigentum für die Erbschaft- 
und Schenkungsteuer 
 
Der Bundesfinanzhof hatte bereits mit Urteil vom 
9.10.1991 entschieden, dass das gleichzeitig mit ei-
ner Eigentumswohnung erworbene Guthaben aus 



einer Instandhaltungsrücklage nicht in die grunder-
werbsteuerliche Gegenleistung einzubeziehen ist. 
Nach seiner Auffassung stellt das Guthaben nach 
dem WEG eine mit einer Geldforderung vergleich-
bare Vermögensposition dar, die nicht unter den 
Grundstücksbegriff des Grunderwerbsteuergesetzes 
fällt. Diese Grundsätze sind nach einer Verfügung 
der Oberfinanzdirektion Frankfurt auch auf die Erb-
schaft-/Schenkungsteuer zu übertragen.  
 
Die Instandhaltungsrücklage ist demnach neben dem 
Wohnungseigentum als gesonderte Kapitalforderung 
zu erfassen. Daher ist in den Fällen, in denen Woh-
nungs- oder Teileigentum übertragen wird, die Höhe 
der Instandhaltungsrücklage zu ermitteln. Sofern 
diese Rücklage mehreren Personen zusteht, ist eine 
gesonderte Feststellung durchzuführen.  
	
 
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
teilweise verfassungswidrig 
	
Mit Beschluss vom 27.9.2012 legt der Bundesfi-
nanzhof (BFH) dem Bundesverfassungsgericht die 
Frage vor, ob das Erbschaft- und Schenkungsteuer-
gesetz (ErbStG) in der im Jahr 2009 geltenden Fas-
sung wegen Verstoßes gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz verfassungswidrig ist. 
 
Der BFH teilt zwar nicht die Ansicht des klagenden 
Erben, dass die beschränkte Gleichstellung von Per-
sonen der Steuerklasse II (u. a. Geschwister, Neffen 
und Nichten) mit Personen der Steuerklasse III 
(fremde Dritte) verfassungswidrig ist. Er ist jedoch 
der Auffassung, dass Teile des ErbStG deshalb ge-
gen den allgemeinen Gleichheitssatz verstoßen, weil 
die darin vorgesehenen Steuervergünstigungen in 
wesentlichen Teilbereichen von großer finanzieller 
Tragweite über das verfassungsrechtlich gerechtfer-
tigte Maß hinausgingen. Im Einzelnen stützt er seine 
Vorlage auf folgende Gesichtspunkte: 
 
 Die weitgehende oder vollständige steuerliche 

Verschonung des Erwerbs von Betriebsvermö-
gen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen 
und Anteilen an Kapitalgesellschaften oder An-
teilen daran stellt eine nicht durch ausreichende 
Gemeinwohlgründe gerechtfertigte und damit 
verfassungswidrige Überprivilegierung dar.  

 Das ErbStG ermöglicht es Steuerpflichtigen, 
durch rechtliche Gestaltungen nicht betriebsnot-
wendiges Vermögen, das den Begünstigungs-
zweck nicht erfüllt, in unbegrenzter Höhe ohne 
oder mit nur geringer Steuerbelastung zu erwer-
ben.  

 Die zusätzlich zu den Freibeträgen anwendbaren 
Steuervergünstigungen zusammen mit zahlrei-
chen anderen Verschonungen führen dazu, dass 
die Steuerbefreiung die Regel und die tatsächli-
che Besteuerung die Ausnahme sind.  

 
Die Verfassungsverstöße führten – so der BFH – 
teils für sich allein, teils in ihrer Kumulation, zu ei-
ner durchgehenden, das gesamte Gesetz erfassenden 
verfassungswidrigen Fehlbesteuerung, durch die 
diejenigen Steuerpflichtigen, die die Vergünstigun-
gen nicht beanspruchen könnten, in ihrem Recht auf 
eine gleichmäßige, der Leistungsfähigkeit entspre-
chende und folgerichtige Besteuerung verletzt wür-
den. 
 
Anmerkung: Was ist hier zu tun? Eine konkrete 
Empfehlung ist nach derzeitigem Stand nicht ohne 
Weiteres und pauschal möglich. Es stellt sich die 
Frage, inwieweit das Bundesverfassungsgericht den 
Überlegungen des Bundesfinanzhofs folgt. Geht 
man davon aus, besteht für betroffene Steuerpflich-
tige unter Umständen erheblicher Handlungs- und 
entsprechender qualifizierter Beratungsbedarf. Ent-
sprechende Steuerbescheide sollten ggf. in Abspra-
che mit uns offengehalten werden. Auch sollten Sie 
bei Bedarf ein Vorziehen von Betriebsvermögens-
übertragungen mit uns besprechen. 
	
	
Renten auf dem Steuerprüfstand 
 
Seit 2009 teilen die Rentenversicherungsträger den 
Finanzämtern die Höhe der Renten mit den Renten-
bezugsmitteilungen mit. Die Finanzämter überprü-
fen derzeit die Einkünfte von Rentnern, die bislang 
keine Steuererklärungen abgegeben haben und somit 
steuerlich noch nicht geführt wurden.  
 
Die große Mehrheit der Rentner wird allerdings kei-
ne Steuern zahlen müssen, da in vielen Fällen das zu 
versteuernde Einkommen unter dem steuerlichen 
Grundfreibetrag von derzeit 8.004 € für Ledige und 
16.008 € für Ehepaare liegt. Wer z. B. nur eine Ren-
te aus der gesetzlichen Rentenversicherung – also 
eine Erwerbsminderungsrente, Altersrente, Witwen- 
oder Witwerrente – bezieht und keine weiteren Ein-
künfte hat, muss im Regelfall auch künftig keine 
Steuern zahlen. Kommen jedoch zur gesetzlichen 
Rente zusätzliche Einkünfte wie Betriebsrenten, 
Renten aus privaten Versicherungsverträgen o-
der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
etc. hinzu, ist es sinnvoll, eine Steuererklärung 
abzugeben.  
 
Mit der Neuregelung der Rentenbesteuerung im Jahr 
2005 steigt der steuerpflichtige Teil der Rente für 
jeden neuen Jahrgang derzeit jährlich um 2 %-
Punkte. Im Jahr 2005 waren für einen Neurentner 
nur 50 %-Punkte der Rente steuerpflichtig, im Jahr 
2012 sind es schon 64 %-Punkte.  
Auch Rentenanpassungen sind insoweit i. d. R. voll 
steuerpflichtig. 
 



Beispiel: Ein Alleinstehender, der seit dem Jahr 
2005 nur eine gesetzliche Rente bezieht, die den Be-
trag von ca. 1.550 € pro Monat (ca. 18.600 € jähr-
lich) nicht übersteigt, zahlt auch künftig keine Steu-
ern, da seine Rente nur mit einem Anteil von 50 % 
der Besteuerung unterliegt und noch Kranken- und 
Pflegeversicherung als Sonderausgaben abgezogen 
werden. Für einen Neurentner ab 2011 liegt der An-

teil der gesetzlichen Rente, der versteuert werden 
muss, bei 62 %. Damit sind für Rentner, die erstmals 
im Jahr 2011 Rente bezogen haben und keine weite-
ren steuerpflichtigen Einkünfte erzielen, nur 
ca. 1.300 € monatlich (ca. 15.600 € jährlich) ein-
kommensteuerfrei. Bei Ehegatten verdoppeln sich 
die Beträge.

 


